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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2021 startete der Ständerat ins Differenzbereinigungsverfahren
der AHV 21-Reform, bei der die beiden Kammern sich in verschiedenen zentralen
Punkten bereits einig waren – etwa bei der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre oder der Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung und der AHV-Reform –, aber
auch noch zahlreiche, auch sehr weitreichende Differenzen bestanden. Erich Ettlin
(mitte, OW) erläuterte als Kommissionssprecher noch einmal den Rahmen der Revision:
Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre soll jährlich CHF 1.4 Mrd. und bis ins
Jahr 2030 CHF 10 Mrd. einbringen. Davon abgezogen werden müssten die
Ausgleichsmassnahmen für besonders betroffene Jahrgänge, über deren Höhe und
Ausgestaltung sich Bundesrat, Nationalrat und Ständerat noch nicht einig waren: Der
Bundesrat hatte Ausgleichsmassnahmen in der Höhe von einem Drittel der
Gesamteinsparungen (CHF 3.3. Mrd.) vorgesehen, der Ständerat in seiner ersten
Beratung Massnahmen über CHF 2.1 Mrd. und der Nationalrat solche von CHF 4.1 Mrd. 

Bezüglich der Ausgleichsmassnahmen lagen dem Ständerat zwei neue Modelle vor, ein
Modell der Kommissionsmehrheit sowie dasjenige einer Minderheit Müller (fdp, LU), das
jedoch nicht mit Müllers Modell aus der ersten ständerätlichen Debatte
übereinstimmte. Sowohl die Kommissionsmehrheit als auch die Minderheit wollten
dabei prinzipiell das bisherige Trapezmodell des Ständerates mit dem bisherigen
Nationalratsmodell kombinieren. Ersteres hatte Abstufungen der Rentenzuschläge nach
Jahrgang der Frauen vorgesehen, Letzteres beinhaltete Abstufungen nach
Einkommensgruppen – nun sollten die Rentenzuschläge folglich in beiden Modellen
sowohl nach Jahrgängen als auch nach Einkommen abgestuft werden. Die
Kommissionsmehrheit blieb bei der progressiv-degressiven Ausgestaltung in
Trapezform, wonach die ersten drei und die letzten zwei Jahrgänge nur jeweils einen
Teil des Zuschlags, nicht den vollständigen Zuschlag erhalten sollten. Die Minderheit
Müller sah hingegen nur bei den ersten drei Jahrgängen gekürzte Zuschläge vor. Beide
Modelle wollten jedoch die Rentenzuschläge ausserhalb des AHV-Plafonds gewähren,
womit also auch Frauen, welche bereits ohne Zuschlag die Maximalrente erhielten,
davon profitieren sollten. Die Unterstellung des Zuschlags unter den Plafonds war zuvor
am bundesrätlichen sowie am nationalrätlichen Modell stark kritisiert worden.
Insgesamt zeigte sich die Kommissionsmehrheit bei den Zuschlägen deutlich
grosszügiger als die Minderheit Müller, die sowohl tiefere Grundzuschläge als auch
grössere Reduktionen dieser Zuschläge (nach Jahrgängen und Einkommen) vorsah.
Ähnlich waren sich die beiden Modelle beim Gesamtbetrag, der für die
Ausgleichsmassnahmen eingesetzt werden sollte: Hier hatte man sich in der
Kommission zuvor mit CHF 3.2 Mrd. in etwa auf den Betrag des Bundesrates geeinigt –
man wählte also einen Mittelweg zwischen den CHF 2.1 Mrd. des ersten Vorschlags des
Ständerates und den CHF 4.1 Mrd. des Nationalrats. Hingegen unterschieden sich die
beiden Modelle bezüglich der Anzahl zu berücksichtigender Jahrgänge: Die
Kommissionsmehrheit blieb beim ständerätlichen (und bundesrätlichen) Vorschlag von
neun Jahrgängen, die Minderheit Müller machte einen Schritt auf den Nationalrat zu,
der sechs Jahrgänge begünstigen wollte, und schlug sieben Jahrgänge vor. Neun
Jahrgänge seien nötig, weil sonst «viele tausend Frauen betroffen sind, die keine
Möglichkeit mehr für einen Ausgleich haben», begründete Pirmin Bischof (mitte, SO)
die Position der Kommissionsmehrheit. Damian Müller wies jedoch darauf hin, dass ab
dem achten Jahrgang bereits «der nächste Reformschritt greifen» müsse, welchen die
SGK-NR mit ihrer Motion in die Wege geleitet hatte. 
Besonders umstritten war in der Kommission nun die Frage des Rentenvorbezugs. Der
Bundesrat hatte in seinem ursprünglichen Modell vorgesehen, dass die betroffenen
Jahrgänge entweder zwischen dem Rentenzuschlag oder einem Rentenvorbezug zu
besseren Konditionen wählen können. Die Minderheit Müller wollte bei dieser
Wahlmöglichkeit bleiben und den reduzierten Kürzungssatz bei Rentenvorbezug noch
nach Einkommensgruppen abstufen. Somit sollten Frauen mit geringen Einkommen in
den Übergangsgenerationen ihre Rente ohne oder nur mit geringen Einbussen vorzeitig
beziehen, dabei aber nicht vom Rentenzuschlag profitieren können. Die
Kommissionsmehrheit hingegen sah vor, dass die betroffenen Frauen bei einem
Rentenvorbezug zwar nicht von besseren Konditionen profitieren können sollten – für
sie würden somit bei einem Vorbezug dieselben Konditionen gelten wie für alle anderen
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Frauen –, jedoch sollten sie auch bei einem Vorbezug in den Genuss des vollen
Rentenzuschlags kommen. Hier waren sich Kommissionsmehrheit und -minderheit
nicht einig, welches Modell fairer sei. Minderheitensprecher Müller störte sich am
Vorschlag der Kommissionsmehrheit, da die Vorbeziehenden damit «für ihren
Rentenvorbezug mit einer unter dem Strich höheren Rente belohnt werden». Dagegen
wehrte sich Pirmin Bischof und argumentierte, dass rentenvorbeziehende Frauen in
allen Varianten der Mehrheit immer eine tiefere Rente bekämen als Frauen, die bis 65
arbeiteten. Hingegen sehe das Modell Müller, dem Modell des Nationalrats folgend,
geringere Kürzungssätze beim Rentenvorbezug vor als das bundesrätliche Modell. Damit
setze die Minderheit mehr Geld für Personen mit hohen Einkommen ein, da eine
Senkung der Kürzungssätze gemäss Bischof «bei den hohen Einkommen betragsmässig
natürlich am meisten aus[mache]». Zudem verursachten die Rentenvorbeziehenden im
nationalrätlichen Modell ähnlich hohe Kosten an Ausgleichsmassnahmen wie Personen,
die bis ins Alter von 65 Jahren arbeiteten und den Rentenzuschlag wählten – dies sei
mit dem Kampf gegen den Fachkräftemangel nicht zu vereinbaren, erklärte
Kommissionssprecher Ettlin.
Bundesrat Berset zeigte sich in der Folge von beiden Ausgleichsmodellen für die
Übergangsgenerationen nicht begeistert, nannte das Kommissionsmodell jedoch «une
solution équilibrée». Der Gesundheitsminister betonte insbesondere, dass die
Ausgleichsmassnahmen bei der letzten erfolgreichen AHV-Revision 1994 nicht einen
Drittel, sondern ganze 80 Prozent der Einnahmen betragen hätten, und warb in diesem
Sinne für eine möglichst grosszügige Ausgestaltung der Massnahmen, um diese in der
nötigen Volksabstimmung durchzubringen. In der Folge entschied sich der Ständerat
mit 27 zu 15 Stimmen für das Modell der Kommissionsmehrheit. 

Bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung beantragte die Kommission, dem Nationalrat
bei einer Erhöhung um 0.4 Prozentpunkte (beim Normalsatz sowie um je 0.1
Prozentpunkte beim reduzierten Satz und beim Sondersatz) zu folgen – der Ständerat
hatte sich in seiner ersten Behandlung für eine Erhöhung um 0.3 Prozentpunkte (und je
0.1 Prozentpunkte) ausgesprochen, der Bundesrat hatte für eine Erhöhung um 0.7
Prozentpunkte plädiert. Die von der Kommission vorgeschlagene Erhöhung würde der
AHV CHF 1.37 Mrd. pro Jahr einbringen, bei 0.3 Prozentpunkten wären es CHF 1.03 Mrd.
Zudem lag dem Ständerat bei seiner Beratung ein Einzelantrag Noser (fdp, ZH) vor.
Noser schlug eine Erhöhung um 0.3 Prozentpunkte vor, zumal er es als schwierig
erachtete, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine verglichen mit der
Altersvorsorge 2020 stärkere Erhöhung der Mehrwertsteuer bei einer ansonsten
kleineren Revision zu erklären. Zudem sei es sinnvoll, diese Differenz zum Nationalrat
offen zu halten, um weiterhin eine Diskussion dazu zu ermöglichen. Erich Ettlin
präsentierte diesbezüglich den voraussichtlichen Stand des AHV-Fonds im Jahr 2030
bei den verschiedenen Szenarien, wobei 100 Prozent die AHV-Ausgaben eines Jahres
darstellten und vom Bundesrat als Ziel der Revision anvisiert worden waren. Mit dem
Modell der Kommission würde der Fondsstand 2030 bei 87 bis 90 Prozent liegen (je
nach Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision), mit dem Antrag Noser wären es
zwischen 82 und 85 Prozent. Der Gesundheitsminister kritisierte den Verzicht der
beiden Kammern, die Revision auf eine 100-prozentige Fondshöhe auszurichten, und
argumentierte ebenfalls mit der Wirkung auf die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:
Bei der nächsten Revision sei es schwierig zu erklären, wieso man härtere Massnahmen
ergreifen müsse, nur weil man Jahre zuvor nicht bereit gewesen sei, mit einer
Fondshöhe von 100 Prozent zu planen. Von den beiden Anträgen bevorzugte er folglich
die stärkere Erhöhung der Kommissionsmehrheit. Diese setzte sich anschliessend mit
22 zu 20 Stimmen (bei 1 Enthaltung) knapp durch, womit die Frage der
Mehrwertsteuererhöhung zwischen den beiden Räten bereinigt werden konnte. 

Der Nationalrat hatte in seiner Beratung zudem eine einmalige Einlage des
Bruttoertrags aus den Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank in den AHV-
Ausgleichsfonds vorgeschlagen und dazu einen eigenen Bundesbeschluss geschaffen.
Die Mehrheit der SGK-SR lehnte jedoch Eintreten auf diesen Beschluss ab, während
sich eine Minderheit Germann (svp, SH) für Eintreten und für den Bundesbeschluss
aussprach. Hannes Germann argumentierte, dass die Unabhängigkeit der Nationalbank
mit einer einmaligen Einlage nicht beeinträchtigt werde – ansonsten würde das
entsprechende Geld einfach «über die normale Gewinnverteilung laufen» und damit
Kantonen und Bund zugute kommen. Über die Verrechnung der Kosten, welche den
Banken anfallen, und über die Kosten für die Pensionskassen seien die Bürgerinnen und
Bürger indirekt stark von den Negativzinsen betroffen. Anstatt daher die Gewinne
daraus dem Bund und den Kantonen zukommen zu lassen, sollten sie über die AHV
direkt der Bevölkerung zugutekommen. Paul Rechsteiner (sp, SG) unterstützte den
Minderheitensprecher – neben Germann und Rechsteiner hatten auch Marina Carobbio
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Guscetti (sp, TI) und Maya Graf (gp, BL) den Antrag vorgängig unterzeichnet – und
verwies darauf, dass zwischen 2015 und 2020 CHF 10 Mrd. an Gewinnen aus den
Negativzinsen angefallen seien – bis zum Inkrafttreten der Revision würden es gar CHF
12 oder 13 Mrd. sein –, die man nun der AHV zuweisen könne. Das entspreche der
Grössenordnung des Betrags, den «man den Frauen wegnimmt». Daher sei es schwierig
zu erklären, wieso man auf diesen Betrag verzichten wolle, insbesondere da man das
mit dem Nationalbankgold bereits einmal gemacht habe. 
Erich Ettlin gab für die Kommission die Aussagen von Fritz Zurbrügg, Mitglied des
Direktoriums der Nationalbank, wieder, der sich im Namen der SNB gegen dieses
Vorhaben wehrte. So müsse bedacht werden, dass auch die Nationalbank Negativzinsen
bezahle, etwa bei den Covid-19-Krediten, und dass «über die Hälfte der Devisenanlagen
eine negative Verfallrendite» aufweise. Zudem befürchtete die Kommission, dass sich
die SNB durch eine solche Auszahlung unter Druck gesetzt fühle, weil der
Finanzierungsbedarf der AHV auch weiterhin bestehen bleibe. Zudem bestehe auch in
anderen Bereichen entsprechender Bedarf, wobei unklar sei, wieso diese Gewinne
genau für die AHV einzusetzen seien. Man schaffe damit eine Erwartungshaltung für die
Zukunft. Darüber hinaus nehme man damit den Kantonen Geld weg – diese erhalten
normalerweise zwei Drittel der Gewinnausschüttungen. Mit 27 zu 14 Stimmen (bei 1
Enthaltung) sprach sich der Ständerat in der Folge gegen Eintreten aus. 

Ansonsten verabschiedete der Ständerat zahlreiche kleinere Regelungen
stillschweigend. Abgestimmt wurde zudem über die Frage, ob der Rentenzuschlag von
der Berechnung des Einkommens zum Anspruch von Ergänzungsleistungen
ausgenommen werden soll oder nicht. Eine Minderheit Carobbio Guscetti beantragte
diese Ausnahme, damit auch Frauen mit Ergänzungsleistungen vollständig von dem
Zuschlag profitieren könnten. So müssten fast 11 Prozent aller Frauen ab dem
Renteneintritt Ergänzungsleistungen beziehen, insbesondere geschiedene,
alleinerziehende oder verwitwete Frauen. Erich Ettlin argumentierte für die
Kommissionsmehrheit, dass eine solche Ausnahme dem Grundprinzip der EL
zuwiderlaufe und man den Rentenzuschlag daher nicht von der
Einkommensberechnung ausnehmen solle. Mit 28 zu 12 Stimmen folgte die
Ratsmehrheit seinem Antrag. 
Diskutiert wurde ebenfalls darüber, ob der Anspruch auf Hilflosenentschädigung wie
bisher nach einer ein Jahr dauernden Hilflosigkeit oder bereits nach drei Monaten
gewährt werden soll. Eine Minderheit Graf beantragte, diesbezüglich dem Nationalrat zu
folgen und die Wartefrist zu verkürzen. Die meisten Beziehenden von
Hilflosenentschädigungen seien über 80 Jahre alt und da sich ihr Zustand üblicherweise
eher verschlechtere, solle man ihnen bereits nach drei Monaten die entsprechende
Hilfe zukommen lassen. Damit könne man sicherstellen, dass sie solange wie möglich
zuhause betreut werden können. Kommissionssprecher Ettlin verwies darauf, dass
damit aber auch Personen, die sich nach einer über dreimonatigen Krankheit wieder
erholten, Hilflosenentschädigungen beziehen könnten, wodurch man die Kontrollen
verstärken müsste. Insgesamt führe dies zu Mehrkosten von CHF 124 Mio. Mit 30 zu 13
Stimmen lehnte der Ständerat die Verkürzung der Wartefrist ab.
Mit diesen Änderungen ging der Entwurf zur AHV 21 zurück an den Nationalrat. 1

1) AB SR, 2021, S. 783 ff.
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